
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 

 
 

Einladung 
zur 26. Sitzung 

des Haupt- und Finanzausschusses 

am Dienstag, dem 12.09.2017, 

um 17:00 Uhr im Ratssaal 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 27.06.2017 

 
 3   02 - 16 1191/2017 Finanzbericht zum 31.07.2017 

 
 4   04 - 16 1146/2017/1 Antrag auf Gewährung eines freiwilligen Zuschusses zu den 

Sanierungskosten des Bodenbelages in der Kindertageseinrichtung 
Elterninitiative Löwenzahn 
 

 5   05 - 16 1189/2017 Platzgestaltung Neumarkt; 
hier: Beschluss zur Umgestaltung 
 

 6   05 - 16 1190/2017 Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes; 
hier: Kenntnisnahme sowie Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
und Behörden 
 

 7     Mitteilungen und Anfragen 
 

 8     Einwohnerfragestunde 
 



   

 

II. Nichtöffentlich 

 
 9     Feststellung der Sitzungsniederschriften vom  27.06., 11.07. und 

28.07.2017 
 

 10   03 - 16 1178/2017 Prüfauftrag zum Ankauf des alten Postgebäudes;  
hier: Antrag Nr. XII 2017 der CDU-Ratsfraktion 
 

 11   03 - 16 1207/2017 Veräußerung Grundstück Gemarkung Emmerich, Flur 11, Flurstück 517 
 

 12   03 - 16 1208/2017 Kauf des Objektes „De wette Telder“, Steinstraße 15, in 46446 
Emmerich am Rhein 
 

 13   03 - 16 1209/2017 Heimfall: Kolping-Bildungswerk Emmerich e. V. 
 

 14     Mitteilungen und Anfragen 
 

 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 4. September 2017 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Vorsitzender 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
02 - 16 

1191/2017 11.08.2017 
 
 
 
Betreff 

Finanzbericht zum 31.07.2017 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 12.09.2017 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den 2. Bericht 2017 des Stadtkämmerers über die 
Finanzlage zum 31.07.2017 zur Kenntnis. 
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Sachdarstellung : 

 
In einem mündlichen Bericht wird der Stadtkämmerer in der Sitzung am 12.09.2017 auf der 
Grundlage der Meldungen der budgetverantwortlichen Fachbereiche die aktuelle Finanzlage 
zum 31.07.2017 darstellen. 
 
 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
siehe Bericht des Stadtkämmerers 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 



 
 
Vorlagen-Nr.: 01 - 16 1191/2017 

Betreff: Finanzbericht zum 31.07.2017 

 
Handzeichen 
 

Rechnungsprüfungsamt  

Finanzwesen  

Sachbearbeiter des Fachbereiches  

Fachbereichsleiter  

Dezernent  

 

Ö  3Ö  3



Beschlusslauf 
   TOP ________ 
  Datum 
   

Verwaltungsvorlage öffentlich 23.08.2017 
 
 
 
Betreff 

Antrag auf Gewährung eines freiwilligen Zuschusses zu den Sanierungskosten des 
Bodenbelages in der Kindertageseinrichtung Elterninitiative Löwenzahn 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die Sanierungskosten bis zu einer 

Gesamthöhe von 18.000 €, unter Abzug von Zuschüssen Dritter, für den Bodenbelag der 

Kindertageseinrichtung Löwenzahn zu finanzieren.  

 
29.06.2017 04 - 16 1146/2017   Jugendhilfeausschuss 
 
Stimmen dafür 11  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0     
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 16 

1146/2017/1 23.08.2017 
 
 
 
Betreff 

Antrag auf Gewährung eines freiwilligen Zuschusses zu den Sanierungskosten des 
Bodenbelages in der Kindertageseinrichtung Elterninitiative Löwenzahn 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 12.09.2017 

Rat 26.09.2017 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die Sanierungskosten bis zu einer 
Gesamthöhe von 18.000 €, unter Abzug von Zuschüssen Dritter, für den Bodenbelag der 
Kindertageseinrichtung Löwenzahn zu finanzieren.  
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Sachdarstellung : 

 
Der Bodenbelag in der Kindertageseinrichtung Löwenzahn bedarf der kompletten 
Erneuerung. Lt. Auskunft der Elterninitiative sind die Kosten der Sanierung vertraglich vom 
Mieter zu finanzieren.  Die Sanierungskosten belaufen sich nach Angabe der Elterninitiative 
auf ca. 18.000 €, ein Angebot liegt vor. Diesen Finanzierungsaufwand kann die 
Elterninitiative aus eigenen Mitteln nicht leisten. Ein Ortstermin hat stattgefunden, die 
Notwendigkeit der Erneuerung wurde festgestellt. Es wird einen schriftlichen  Antrag an die 
Stadt Emmerich geben mit der Bitte um Über- bzw. Teilübernahme der Kosten.  Einen 
weiteren Zuschussantrag wird die Elterninitiative an die Rudolf W. Stahr – Sozial- und Kultur 
Stiftung stellen. Die Stiftung tagt voraussichtlich das nächste Mal  Ende Juli 2017. Die 
Entscheidung über einen freiwilligen Stadtzuschuss sollte allerdings auf der heutigen Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses behandelt werden, damit die Sanierung des Bodenbelages 
nach den Sommerferien in die Wege geleitet werden kann. Die nächste Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses ist planungsmäßig erst am 28.09.2017 vorgesehen. Da keine Mittel 
im Haushalt 2017 vorhanden sind, muss die Beratungsfolge HFA und Rat eingehalten 
werden.  
Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung liegt der Antrag in schriftlicher Form noch nicht  vor. 
Der Antrag der Elterninitiative wird als Tischvorlage in der Sitzung nachgereicht. Es ist  
beabsichtigt, das von Seiten des Jugendamtes eine Anfrage an den Vermieter der 
Einrichtung, hinsichtlich einer Mitfinanzierung der Sanierungskosten, gestellt wird.  
 
Ergänzung zur Vorlage: 
Die Zuschussbewilligung Dritter konnte erst nach dem Sitzungstermin des JHA vom 
29.06.2017 erfolgen. Der Vermieter ist rechtlich nicht verpflichtet die Bodensanierung zu 
finanzieren, leistet jedoch einen freiwilligen Zuschuss. Nach Abzug der Zuwendungen des 
Vermieters und der Rudolf W. Stahr – Sozial- und Kulturstiftung an die Elterninitiative 
Löwenzahn verbleibt für die Sanierung des Bodenbelages ein Zuschussbedarf in Höhe von 
bis zu 6.000 €-, der von der Stadt Emmerich finanziert werden soll.  
Die Sanierungskosten können nicht aus dem zwischenzeitlich beschlossenem 
Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ gegenfinanziert werden, da 
die Kindertageseinrichtung in einem Mietverhältnis steht.  
   
   
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen beim                         
Produkt 1.100.0601.01. 
 
Diese Maßnahme ist im Haushalt 2017 nicht vorgesehen. Ohne eine Kostenbeteiligung 
Dritter müssten bis zu 18.000 € im Haushalt bereitgestellt werden. Ergänzung zur JHA 
Vorlage: Die Kosten belaufen sich nach Abzug der Zuschüsse Dritter auf bis zu 6.000 €.  
 
Der Mehraufwand dürfte aus dem Gesamtbudget 400 bereitgestellt werden können.    
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.3 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
Anlage/n: 
04 - 16 1146 2017 1 A 1  Schreiben des Kindergartens Löwenzahn 



 
 
Vorlagen-Nr.: 04 - 16 1146/2017/1 

Betreff: Antrag auf Gewährung eines freiwilligen Zuschusses zu den 
Sanierungskosten des Bodenbelages in der Kindertageseinrichtung 
Elterninitiative Löwenzahn 

 
Handzeichen 
 

Rechnungsprüfungsamt  

Finanzwesen  

Sachbearbeiter des Fachbereiches  

Fachbereichsleiter  

Dezernent  

 

Ö  4Ö  4



Ö  4Ö  4





Beschlusslauf 
   TOP ________ 
  Datum 
   

Verwaltungsvorlage öffentlich 11.08.2017 
 
 
 
Betreff 

Platzgestaltung Neumarkt; 
hier: Beschluss zur Umgestaltung 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, gemäß dem vorliegenden Entwurf für die 
Platzfläche Neumarkt die Ausführungsplanung zu erarbeiten und die Baumaßnahme 
durchzuführen. 
 
05.09.2017 05 - 16 1189/2017   Ausschuss für Stadtentwicklung 
    
Abstimmungsergebnis:     wird in der Sitzung bekannt gegeben 
 
 
12.09.2017 05 - 16 1189/2017   Haupt- und Finanzausschuss 
 
    
 
 
26.09.2017 05 - 16 1189/2017   Rat 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
05 - 16 

1189/2017 22.08.2017 
 
 
 
Betreff 

Platzgestaltung Neumarkt; 
hier: Beschluss zur Umgestaltung 
 
 
Beratungsfolge 

Ausschuss für Stadtentwicklung 05.09.2017 

Haupt- und Finanzausschuss 12.09.2017 

Rat 26.09.2017 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, gemäß dem vorliegenden Entwurf für die 
Platzfläche Neumarkt die Ausführungsplanung zu erarbeiten und die Baumaßnahme 
durchzuführen. 
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Sachdarstellung : 

 
Die Platzgestaltung des Neumarktes auf Grundlage des bereits beschlossenen 
Bebauungsplans Nr. E 18/14 -Neumarkt/Umgebung- wurde parallel zum 
Bebauungsplanverfahren geplant. Mit Fertigstellung des Wohn- und Geschäftshauses auf 
dem Neumarkt soll auch die Platzgestaltung abgeschlossen sein. 
 
In der Sitzung vom 22.11.2016 wurde vom  Ausschuss für Stadtentwicklung der Entwurf der 
Platzgestaltung beschlossen. Der Öffentlichkeit wurde der Entwurf am 10.01.2017 in einer 
Veranstaltung im PAN vorgestellt. Im ASE und in der Öffentlichkeitsveranstaltung wurden 
Verbesserungsvorschläge geäußert. Insbesondere die Materialauswahl wurde von Einzelnen 
kontrovers diskutiert. Daraufhin fand mit Mitgliedern des ASE und Vertretern der Verwaltung 
am 22.05.2017 eine Bereisung verschiedener Referenzflächen statt, an denen mit dem 
Vorschlag vergleichbares Material verlegt wurde.  
 
Die erste Referenzfläche am Bahnhof in Plettenberg wurde in einem Pflasterstein mit 
Natursteinvorsatz und Teflon-Beschichtung hergestellt. Hier waren die Erfahrungen seitens 
der örtlichen Kommunalbetriebe bezüglich der Reinigung sehr positiv. Das Pflaster machte 
einen sauberen Eindruck, obwohl es schon vor mehreren Jahren verlegt wurde.  
 
In Gevelsberg wurde ein Pflaster mit gelblicher speziell angefertigter Farbzusammensetzung 
verlegt. Auf eine Beschichtung wurde bewusst verzichtet. Hier zeigten sich bereits nach 
einigen Jahren Verfärbungen.  
 
Der Bahnhofsvorplatz in Erkrath wurde ebenfalls mit grauem Pflaster mit Natursteinvorsatz 
gestaltet und wirkte modern und sauber. 
 
Der Prinzenplatz in Kamp-Lintfort kommt in seiner Gestaltung mit großen grauen 
Pflastersteinen, einen Baumkarree und Hainbuchenhecken als Gestaltungselemente dem 
Entwurf des Neumarktes sehr nahe. Insgesamt wirkte die Fläche sehr positiv und modern. 
Hier wurde keine Beschichtung vorgenommen, so dass Verschmutzungen sichtbar waren. 
 
In der Zusammenfassung kamen die Beteiligten der Bereisung zu der Auffassung, dass die 
bisher angedachte Gestaltungskonzeption weiterverfolgt werden soll.  
 
Die aus den Beteiligungen vorgebrachten Anregungen wurden weitestgehend in den 
überarbeiteten Entwurf aufgenommen. Die Materialauswahl erfolgte anhand der Erfahrungen 
aus der Bereisung. Im Detail wird der Entwurf in der Sitzung durch die Planergruppe 
Oberhausen vorgestellt.  
 
Der Neue Steinweg wird im Anschluss an die Hochbaumaßnahmen erneuert. Die Breite der 
Fahrgassen wird reduziert, so dass beidseitig mindestens 2,00m breite Gehwege entstehen. 
Durch eine beidseitige Einengung der Fahrbahn wird eine neue Querungshilfe geschaffen. 
Darüber hinaus werden vier Parkbuchten sowie Fahrradstellplätze umgesetzt. 
 
Auf dem Parkplatz östlich des neuen Wohn- und Geschäftshauses werden insgesamt 76 
PKW-Stellplätze und 3 Behindertenstellplätze realisiert. Zwei Bestandsbäume werden in die 
Planung integriert und durch nicht fruchtende Vogelkirschen ergänzt. Hainbuchenhecken 
gliedern den Parkplatz. Die Wegeverbindungen setzen sich durch farbigen Gussasphalt von 
den asphaltierten Fahrbereichen ab. Die Parkstände werden gepflastert. 
 
Die private Fläche vor dem Drogeriemarkt soll ebenfalls an die neue Gestaltung angepasst 
werden. Hier sind im gleichen Raster drei Bäume sowie Hainbuchenhecken geplant. Derzeit 
befindet sich die Verwaltung in Gesprächen mit dem Eigentümer. 
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Kleine Teilflächen an den angrenzenden Grundstücken, die in Privatbesitz sind, werden 
ebenfalls auf Kosten der Stadt umgestaltet, um einen einheitlichen Gesamteindruck zu 
gewinnen und die erforderlichen Höhenanpassungen an einigen Stellen durchführen zu 
können. Dieses Vorgehen ist mit den Eigentümern abgestimmt. 
  
Der Neumarkt ist die eigentliche Platzfläche mit neuer Großzügigkeit und hoher 
Aufenthaltsqualität. Der Platz wird mit einem Betonstein-Pflaster mit Natursteinvorsatz in 
einer Größe von 60x30cm befestigt. Im Rahmen der Bereisung von Referenzflächen konnten 
die Vorzüge einer Teflon-Beschichtung in intensiv genutzten Bereichen festgestellt werden. 
Durch die Beschichtung lassen sich die Steine leichter reinigen bzw. werden schon durch 
Niederschläge von grobem Schmutz gereinigt. So entsteht auf der Platzfläche immer ein 
sauberer Eindruck. 
 
In seiner exponierten Lage ist dieser Bereich als Verbindungselement, als Drehpunkt in alle 
Richtung und als Begegnungsort zu verstehen.  Abgesehen von den direkten Zugängen über 
Kirchstraße und Parkplatz gibt es weitere Anbindungen, wie die Kreutz-Passage, der 
Durchgang zum Fischerort und der Übergang zum Neuen Steinweg, der mit Treppenanlagen 
durch den Wohnfreiraum auf dem Dachgarten des neuen Wohn- und Geschäftshauses führt.  
 
Das Herzstück des Platzes bildet das Baumkarree aus insgesamt 9 geschnittenen 
Amberbäumen mit einer Naturstein-Einfassung. Es zentriert diesen Raum und bietet 
besondere Aufenthaltsqualitäten im lichten Schatten. Unter den Bäumen sind 1 m breite 
Bänke mit Holzauflage und teilweise mittiger Lehne angeordnet, so dass man in zwei 
Richtungen sitzen kann.  
 
Im Baumkarree wird eine Wasserlinie durch eine Reihe von Sprudelquellern gebildet, deren 
Düsen im Belag montiert und überfahrbar sind. Bei Bedarf können die Queller ausgeschaltet 
werden. 
 
Mit dem Wasserspiel kommt ein weiteres Element als Gestaltungsmittel der Fläche hinzu. 
Neben den Bäumen ist es ein zusätzlicher belebender Aspekt des Platzes, der schon von 
weitem wahrgenommen wird. 
 
Die Platzfläche wird für den Marktbetrieb freigehalten. Unterirdische Versorgungsschächte 
stellen Strom und Wasser für den Marktbetrieb und für Veranstaltungen zur Verfügung. 
Diese Infrastruktur ist mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und den Marktbeschickern 
abgestimmt und findet deren Zustimmung. 
 
Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen gem. Kostenberechnung etwa 1.373.000 
Euro. Im Haushaltsplan 2017 sind hierfür derzeit 1.200.000 Euro veranschlagt. Für die 
Haushaltsplanung 2018 sollen die Haushaltsmittel entsprechend angepasst werden. 
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Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme muss für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen werden. Für die Planberatung 
2018 sind die Ausbaukosten anzupassen. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 1.1. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
 
 
Anlage: 
Anlage zu Vorlage 05-16 1189 



 
 
Vorlagen-Nr.: 05 - 16 1189/2017 

Betreff: Platzgestaltung Neumarkt; 
hier: Beschluss zur Umgestaltung 

 
Handzeichen 
 

Rechnungsprüfungsamt  

Finanzwesen  

Sachbearbeiter des Fachbereiches  

Fachbereichsleiter  

Dezernent  

 

Ö  5Ö  5
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ALLE MASZE SIND VOR ARBEITSBEGINN ZU PRÜFEN. ARBEITEN IM BEREICH DER GRUND-

STÜCKSGRENZEN DÜRFEN ERST NACH GENAUER GRENZFESTSTELLUNG DURCH DEN

ZUSTÄNDIGEN VERMESSER AUSGEFÜHRT WERDEN. UNSTIMMIGKEITEN, DIE SICH AUS DEN

IM PLAN ANGEGEBENEN MASZEN UND DEN TATSÄCHLICHEN BEGEBENHEITEN AUF DER

BAUSTELLE ERGEBEN, SIND VOR ARBEITSBEGINN MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN,

ANDERNFALLS HAFTET DER UNTERNEHMER.

PROJEKT

BAUHERR

PLAN

MASZSTAB

DATUM

VERFASSER

ZEICHNER

PLANNUMMER

FREIGEGEBEN:

INDEX ÄNDERUNG, ART, UMFANG, URSACHE VERF. DATUM

EMMERICH, UMGESTALTUNG NEUMARKT

STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

GEISTMARK 1

46446 EMMERICH AM RHEIN

LAGEPALN 1:250

1:250

14.08.2017

T.D.

A.H.

EMM-11/25

III 01.00

N

01

Zufahrten und Gehbereiche Parkplatz, Material angepasst

A.H. 14.08.2017
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Beschlusslauf 
   TOP ________ 
  Datum 
   

Verwaltungsvorlage öffentlich 11.08.2017 
 
 
 
Betreff 

Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes; 
hier: Kenntnisnahme sowie Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt den Bericht zum Sachstand der Erarbeitung 
des Einzelhandelskonzeptes zur Kenntnis. 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beauftragt die Verwaltung, den Entwurf des 
Einzelhandelskonzeptes öffentlich auszulegen und die betreffenden Behörden zu beteiligen. 
 
 
05.09.2017 05 - 16 1190/2017   Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Abstimmungsergebnis:     wird in der Sitzung bekannt gegeben    
 
 
12.09.2017 05 - 16 1190/2017   Haupt- und Finanzausschuss 
 
    
 
 
26.09.2017 05 - 16 1190/2017   Rat 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
05 - 16 

1190/2017 22.08.2017 
 
 
 
Betreff 

Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes; 
hier: Kenntnisnahme sowie Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 
 
 
Beratungsfolge 

Ausschuss für Stadtentwicklung 05.09.2017 

Haupt- und Finanzausschuss 12.09.2017 

Rat 26.09.2017 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt den Bericht zum Sachstand der Erarbeitung 
des Einzelhandelskonzeptes zur Kenntnis. 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beauftragt die Verwaltung, den Entwurf des 
Einzelhandelskonzeptes öffentlich auszulegen und die betreffenden Behörden zu beteiligen. 
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Sachdarstellung : 

 

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Emmerich wurde zuletzt im Jahr 2011 aktualisiert. 

Inzwischen ist die Entwicklung weiter vorangeschritten. Das Einzelhandelskonzept wurde als 

städtebauliches Konzept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB vom Rat der Stadt beschlossen. In 

Bauleitplänen zur Steuerung von Einzelhandel ist das Konzept zu berücksichtigen.  

 

Im Laufe des Jahres 2016 wurde das Büro Stadt+Handel aus Dortmund damit beauftragt, 

das Einzelhandelskonzept zu aktualisieren und fortzuschreiben. Insbesondere sind daher bei 

der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes zu berücksichtigen: 

 

- Veränderte Rahmenbedingungen durch die Raumordnung und Landesplanung 

- Aktualisierung der Bestandserhebung (z. B. Planungsrecht für Discounter auf dem 

Gelände der ehem. Kaserne, Planung Neumarkt und Netto Fulkskuhle) 

- Sicherung der Innenstadt mit seiner zentralen Versorgungsfunktion  

- Ggf. Aktualisierung der Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen 

- Prüfung von Entwicklungsmöglichkeiten von heute nicht großflächigen 

Nahversorgungsbetrieben, insbesondere vor dem Hintergrund des vorgetragenen 

Wunsches nach einer modernisierten Präsentationsform (z.B. breitere Gänge, 

niedrigere Regale) des gegebenen Warensortiments 

- Entwicklungsperspektiven des großflächigen Einzelhandels unter Berücksichtigung 

des Modernisierungsbedarfs (z. B. Lidl Wardstraße) und Erweiterung der 

großflächigen Einzelhandelsbetriebe in Nachbarkommunen (interkommunale 

Konkurrenz) 

- Perspektiven für die Brachflächen am Rand der Innenstadt (Wemmer & Janssen, 

Steintorgelände) 

- Empfehlungen für den örtlichen Einzelhandel in Hinblick auf zukunftsfähige Konzepte 

(Chancen und Risiken durch den Online-Handel) 

 

Über die rein ökonomische Analyse der Emmericher Einzelhandelslandschaft hinaus ist eine 

städtebauliche Auseinandersetzung in Bezug auf die potenziellen Ansiedlungsstandorte des 

Einzelhandels zwingend erforderlich. 

 

Im Rahmen der Bestandsanalyse zum Einzelhandelskonzept wurde festgestellt, dass die 

Stadt Emmerich am Rhein zwar über ein flächendeckendes, wohnstandortnahes und 

quantitativ gutes Nahversorgungsangebot im Bereich Nahrungs- und Genussmittel verfügt, 

jedoch Defizite in der Qualität der Angebote aufweist. Dies führt zu Kaufkraftverlusten in 

diesem Segment. Die Verluste werden jedoch durch den Zustrom von niederländischen 

Kunden mehr als ausgeglichen. Dadurch ergibt sich das Potenzial zur Ansiedlung eines 

großflächigen Lebensmittelvollsortimenters. 

 

Hierfür wurden drei potenzielle Standorte untersucht. Die innenstadtnahe -aber außerhalb 

des zentralen Versorgungsbereiches- brachliegende Fläche am Steintor ist aufgrund von 

lediglich geringen Aufwertungseffekten für die Innenstadt und gleichzeitig einem Potenzial 

zur Schädigung der Hauptlage (Kaßstraße und Neumarkt) nicht empfehlenswert.  

 

Die Belegung der Fläche an der Mennoitenstraße (ehem. Wemmer & Janssen) durch einen 

Lebensmittelvollsortimenter hätte ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Hauptlage.  

 

Deshalb wurden die Auswirkungen und das Potenzial zur Ausweisung eines 

Nahversorgungszentrums auf dem Gelände der ehem. Moritz-von-Nassau-Kaserne im 

Rahmen einer tiefgehenden Machbarkeits-, Tragfähigkeits- und Auswirkungsanalyse durch 

das Büro Stadt+Handel untersucht. 
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Die Ergebnisse der Untersuchung wurden den Fraktionsvorsitzenden in der 

Arbeitskreissitzung am 28. Februar ausführlich erläutert.  

 

In der Ausschusssitzung am 14.03.2017 (Vorlagen-Nr. 05-16 1029/2017) sowie im Rat am 

04.04.2017 wurden der Vorentwurf  des Einzelhandelskonzeptes sowie die Ergebnisse der 

Untersuchung des Nahversorgungszentrums an der Kaserne vorgestellt und der Umgang mit 

den potenziellen Standorten diskutiert.  

 

Hierzu erteilte der Rat folgenden Auftrag an die Verwaltung: 

 

a) Keine weitere Untersuchung für den Bereich Steintor zu beauftragen. 

 

b) Ein Nahversorgungszentrum an dem ehem. Kasernenstandort wird 

im neuen Einzelhandelskonzept nicht ausgewiesen. Der Rat der 

Stadt Emmerich am Rhein bekundet seinen Willen die Ausweisung 

zu gegebener Zeit und erst wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen 

erneut zu prüfen. (Prüfauftrag A) 

 

c) Für den Bereich ehemals Wemmer & Jansen ist die Realisierung eines 

Fachmarktzentrums mit teilweise innenstadtrelevanten Bestandteilen 

als zentrumsergänzender Standort festzuschreiben. Ein Nahrung- 

und Genussmittel-Standort wird ausgeschlossen. (Prüfauftrag B) 

 

d) Für den bestehenden Vollsortimenter an der Normannstraße (Kaufland) 

ist eine verträgliche Erweiterung der Geschossfläche (auf bis 

zu 3.500 qm) zu prüfen. (Prüfauftrag C) 

 

e) Es wird eine generelle Erweiterung auf 1.200 m² Geschossfläche für 

alle Nahrung- und Genussmittel-Standorte im Einzelhandelskonzept 

für zulässig erklärt. (Prüfauftrag D) 

 

Am 13.06.2017 fand ein Abstimmungsgespräch der Verwaltung bei der Bezirksregierung 

Düsseldorf zu den Entwicklungsvarianten und Untersuchungsaufträgen statt. 

 

In der Folgezeit hat das Büro Stadt+Handel die Erkenntnisse aus dem Gespräch mit der 

Bezirksregierung und mit weitergehenden Untersuchungen die vom Rat beauftragten 

Fragestellungen (Prüfaufträge A – D) geprüft. 

Die Herleitung der Prüfergebnisse ergeben sich aus der der Vorlage beigefügten 

Präsentation. Das Prüfergebnis ist aus der zusammenfassenden Darstellung auf der Folie 

Nr. 73 zu ersehen. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchungen und ein darauf aufbauender Konzeptentwurf wurden in 

der Arbeitskreissitzung am 16.08.2017 den Fraktionsvorsitzenden im Detail vorgestellt. 

Die entsprechende Präsentation wurde auf Wunsch der Fraktionsbeteiligten den Fraktionen 

bereits zugeleitet. 

 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung werden die Ergebnisse und der 

Konzeptentwurf vom Gutachter nochmals vorgestellt und erläutert. Die vollständige 

Textfassung des Einzelhandelskonzeptes wird rechtzeitig vor der Ratssitzung vorliegen. 

 

Nach Beschluss durch den Rat soll die öffentliche Auslegung des Konzeptentwurfes 

durchgeführt werden. Hier haben Träger öffentlicher Belange wie die Industrie- und 

Handelskammer, die Bezirksregierung Düsseldorf und Nachbarkommunen sowie Einwohner 
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und Gewerbetreibende die Möglichkeit, den Konzeptentwurf einzusehen und Anregungen zu 

geben.  

 

Ziel ist es, das Einzelhandelskonzept im November als städtebauliches Konzept durch den 

Rat der Stadt zu beschließen.  

 

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK 2025) befindet sich ebenfalls derzeit in 

Erarbeitung und muss mit dem Einzelhandelskonzept korrespondieren. Hierbei geht es 

insbesondere um die Entwicklungsmöglichkeiten der innenstadtnahen Flächen Steintor und 

Mennonitenstraße. Das ISEK muss bis zum 30.11.2017 zur Einreichung des Antrags auf 

Städtebaufördermittel fertiggestellt sein. Auf die in der Vorlage 05-16 1159/2017 

vorgesehene Terminplanung wird verwiesen. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Produkt: 1.100.09.01.01. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 2.3. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
 
 
Anlage: 
Anlage zu Vorlage 05-16 1190 S+H Fort EHK Emmerich 



 
 
Vorlagen-Nr.: 05 - 16 1190/2017 

Betreff: Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes; 
hier: Kenntnisnahme sowie Beschluss zur Beteiligung der  
         Öffentlichkeit und Behörden 

 
Handzeichen 
 

Rechnungsprüfungsamt  

Finanzwesen  

Sachbearbeiter des Fachbereiches  

Fachbereichsleiter  

Dezernent  
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